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Der Regierende Bürgermeister von Berlin 
- Senatskanzlei - 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Ronald Gläser (AfD) 
----------------------------------------------------------------- 
über 
 
 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – GSen –  
 
A n t w o r t  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 23093 
vom 04. Februar 2020 
 
 
 
über 
 
 
 
Regeln für Medienräte 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Zur Ermittlung des Sachverhalts wurde die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) 
um eine Stellungnahme gebeten. 

 
 
1. Wie hoch ist die jährliche Aufwandsentschädigung für Medienräte der Medienan-

stalt Berlin-Brandenburg?

 
Zu 1.: 
Nach Angaben der mabb erhält der Vorsitzende des Medienrates eine monatliche 
Grundentschädigung in Höhe von 1.278,23 €, das sind jährlich 15.338,76 €. Die 
übrigen Mitglieder des Medienrates erhalten eine monatliche Grundentschädigung in 
Höhe von 1.022,58 €, das sind jeweils 12.270,96 € jährlich. Es handelt sich jeweils 
um Bruttobeträge. Die Aufwandsentschädigung wurde seit 1995 nicht erhöht, bei der 
Euroumstellung im Jahr 2000 erfolgte lediglich eine Eins-zu-eins-Umrechnung. 
 
 
 

 



 
2. Wie hoch ist das Sitzungsgeld?  
 

Zu 2.:  
Nach Angaben der mabb beträgt das Brutto-Sitzungsgeld für den Vorsitzenden 
127,82 € pro Sitzung, für die anderen Medienräte sind es 102,26 €.  

 
 
3. Wie oft hat dieses Gremium in den Jahren von 2015 bis 2019 getagt? (Bitte nach Jahren 

aufschlüsseln.) 
 

Zu 3.: 
Nach Angaben der mabb ist das Gremium in den Jahren 2015 bis 2019 zu 51 
Sitzungen zusammengetreten. 
Aufgeschlüsselt nach Jahren: 
2015: 9 Sitzungen 

2016: 12 Sitzungen 
2017: 10 Sitzungen 
2018: 10 Sitzungen 
2019: 10 Sitzungen           

 

 
4. Ist es zulässig, dass Medienräte bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg Zuschüsse 

für ihnen verbundene private Unternehmen beantragen und erhalten? 
 

Zu 4.: 
Nach Angaben der mabb haben mit Medienräten verbundene private Unternehmen 
keine Zuschüsse beantragt oder erhalten. 
 

 
 
Berlin, den 20. April 2020 
 
 
 
Der Regierende Bürgermeister 
 
In Vertretung 
 
Christian Gaebler 
Chef der Senatskanzlei 
 
 
 
 


